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für Sprachtelefonie

 § 1
  Geltungsbereich

wisotel erbringt alle von ihr angebotenen Sprachtelefonie-Dienstleistungen („die Leistungen“) zu den nach-
stehenden Besonderen Bedingungen“, die zusätzlich und ergänzend zu den AGB gelten, sowie zu den wei-
teren Besonderen Bedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug genommen wird.

 § 2
  Leistungsumfang

(1) wisotel ermöglicht dem Kunden Zugang zum eigenen Telekommunikations-Festnetz und Verbindungen 
zu Festnetzen anderer Betreiber sowie zu Mobilfunknetzen anderer Betreiber.

(2) wisotel stellt dem Kunden – je nach Vertragsgestaltung entweder einen Sprachkanal mit einer Rufnum-
mer oder zwei Sprachkanäle mit bis zu max. zehn Rufnummern zur Verfügung.

(3) Die Übertragung im Netz der wisotel erfolgt auf Basis des Internet- Protokolls (IP). Die Nutzung erfolgt 
ausschließlich statisch, eine nomadische Nutzung ist nicht möglich. Gegenüber ISDN-Anschlüssen kann die 
Funktionalität im Einzelfall eingeschränkt sein.

(4) Art und Umfang der Leistungen, insbesondere die maximale mögliche Bandbreite, ergeben sich aus dem 
mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag, den jeweils aktuellen Leistungsbeschreibungen und Preisver-
zeichnissen, die im Internet unter www.wisotel.de eingesehen werden können. 

(5) Mittels der Verbindungsleistungen der wisotel kann der Kunde Verbindungen entgegennehmen und von 
seinem Anschluss Verbindungen zu anderen Anschlüssen herstellen lassen, soweit eine direkte oder indi-
rekte Zusammenschaltung zu diesen Anschlüssen besteht. Verbindungen im wisotel-Netz bieten, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, eine mittlere Durchlasswahrscheinlichkeit von 97 Prozent. Durch die techni-
schen Gegebenheiten anderer Telekommunikationsnetze können Übertragungsgeschwindigkeit und Ver-
fügbarkeit von wisotel-Anschluss-Leistungsmerkmalen und der Internet-Zugang eingeschränkt sein. Die 
Leistungen der wisotel unterstützen die üblichen Basisleistungen wie z. B. Rufnummernübertragung (CLIP), 
Anzeige der Rufnummer des Anrufers (dies muss das Endgerät des Kunden unterstützen), Anrufweiterschal-
tung, Rückfragen/Makeln und Konferenz. Auf ausdrücklichen Wunsch wird die wisotel die „Rufnummern-
übermittlung“ ständig unterdrücken.

(6) Vorbehaltlich der leih- oder mietweisen Überlassung ist der Kunde für die technische Ausstattung (ins-
besondere seiner eigenen Endgeräte) ausschließlich selbst verantwortlich.

(7) Im wisotel-Netz sind Pre-Selection sowie Call-by-Call und die Anwahl bestimmter Sonderrufnummern 
nicht möglich.

 § 3
  Sperre des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz

(1) wisotel ist berechtigt, die Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen durch den Kunden ganz oder 
teilweise zu verweigern (Sperre), wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflich-
tungen in Höhe von mindestens 75,00 Euro in Verzug ist und wisotel dem Kunden die Sperre mindestens
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 § 3
  Sperre des Zugangs zum öffentlichen Telefonnetz

zwei Wochen zuvor schriftlich unter Hinweis auf die Möglichkeit, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, 
angedroht hat. Bei der Berechnung der 75,00 Euro bleiben die nicht titulierten Forderungen außer Betracht, 
die der Kunde form-, fristgerecht und schlüssig begründet beanstandet hat, es sei denn, der Kunde wurde 
zuvor zur vorläufigen Zahlung eines Durchschnittsbetrags aufgefordert und zahlte diesen binnen zwei Wo-
chen nicht. Die Berechnung des Durchschnittsbetrages richtet sich nach § 45j TKG.

(2) Im Übrigen darf wisotel eine Sperre nur durchführen, wenn

(3) Im Falle eines Rufnummernmissbrauchs ist wisotel nach § 45o Satz 3 TKG unter den dort genannten 
Voraussetzungen zu einer Sperre gesetzlich verpflichtet.

(4) Im Fall einer Sperrung des Netzzugangs durch wisotel wird diese Sperre zunächst auf abgehende Te-
lekommunikationsverbindungen beschränkt. Dauert der Grund, der zur Sperrung geführt hat, nach einem 
Zeitraum von einer Woche nach Durchführung der Sperrung an, darf wisotel den Netzzugang des Kunden 
insgesamt sperren (Vollsperrung).

(5) Der Kunde bleibt auch im Fall der Sperrung verpflichtet, die nutzungsunabhängigen Entgelte zu be-
zahlen. Sperrkosten können dem Kunden entsprechend dem aktuell gültigen Preisverzeichnis in Rechnung 
gestellt werden.

a) wegen einer im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Abrechnungszeiträumen besonderen Stei-
gerung des Verbindungsaufkommens auch die Höhe der Entgeltforderung der wisotel in besonderem 
Maße ansteigt und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Kunde diese Entgeltforderung bean-
standen wird oder
b) ernsthafte Schäden an den Einrichtungen der wisotel, insbesondere des Netzes, oder schädliche Stö-
rungen beim Netzbetrieb durch ein Gerät des Kunden oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
droht.

 § 4
  Rechnungsstellung für Drittanbieter

(1) Soweit die wisotel eine Rechnung erstellt, die auch Entgelte für Telekommunikationsdienste anderer 
Anbieter beinhaltet,  behält sich die wisotel vor, die Abrechnung der Nutzung von Servicerufnummern und 
-diensten (z.B. SMS), insbesondere Rufnummern der Vorwahl „0900“ und „118“ (sofern diese als Dienst ver-
einbart sind) durch externe Dienstleister vornehmen zu lassen.

(2) Sofern die wisotel Telefonauskunftsdienste und andere telekommunikationsgestützte Dienste anderer 
Anbieter ausweist, die über den Netzzugang des Kunden in Anspruch genommen werden, informiert die 
wisotel den Kunden auf der Rechnung über die Gesamthöhe der auf die Fremdanbieter entfallenden Entgel-
te. Die Rechnung enthält darüber hinaus den Namen, die ladungsfähige Anschrift und – soweit vorhanden 
– die kostenfreie Kundendiensttelefonnummer des jeweiligen Fremdanbieters.

(3) Zahlt der Kunde die Gesamthöhe der wisotel-Rechnung an die wisotel, so ist er von der Zahlungsver-
pflichtung gegenüber den auf der Rechnung aufgeführten Fremdanbietern befreit. Teilzahlungen des Kun-
den an die wisotel werden, soweit der Kunde vor oder bei Zahlung nichts anderes bestimmt hat, auf die in 
der Rechnung ausgewiesenen Forderungen nach ihrem Anteil am Gesamtbetrag der Rechnung verrechnet.

(4) Auf Wunsch des Kunden wird die wisotel netzseitig bestimmte Rufnummernbereiche im Sinne des 
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 § 4
  Rechnungsstellung für Drittanbieter

§ 3 Nr. 18a TKG sperren, soweit dies technisch möglich ist. Die Kosten für die Sperrung oder Freischaltung 
eines Rufnummernbereiches kann der gültigen Preisliste entnommen werden.

 § 5
  Beanstandung von Rechnungen

(1) Der Kunde kann innerhalb von acht Wochen nach Zugang der Rechnung verlangen, dass ihm ein Entgelt-
nachweis und das Ergebnis einer technischen Prüfung vorgelegt werden. Erfolgt diese Vorlage nicht binnen 
acht Wochen nach der Beanstandung, so wird die mit der Abrechnung geltend gemachte Forderung erst mit 
der verlangten Vorlage des Entgeltnachweises und des Ergebnisses der technischen Prüfung fällig.

(2) Wird die technische Prüfung später als zwei Monate nach der Beanstandung des Kunden abgeschlossen, 
so wird widerleglich vermutet, dass das von wisotel in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen unrichtig 
ermittelt wurde. Für unrichtige Entgeltforderungen, deren richtige Höhe nicht feststellbar ist, hat wisotel 
Anspruch auf das durchschnittliche Entgelt aus den Rechnungen der sechs letzten unbeanstandeten Ab-
rechnungszeiträume. Ist die Anzahl der vorhandenen Abrechnungszeiträume geringer als sechs, werden die 
vorhandenen Abrechnungszeiträume für die Ermittlung des Durchschnitts zugrunde gelegt. Bestand in den 
entsprechenden Abrechnungszeiträumen eines Vorjahres bei vergleichbaren Umständen durchschnittlich 
eine niedrigere Entgeltforderung, tritt dieser Betrag an die Stelle des nach Satz 4 dieses Absatzes berechne-
ten Durchschnittsbetrages. Das Gleiche gilt bei begründetem Verdacht, dass die Entgelthöhe aufgrund von 
Manipulationen Dritter an öffentlichen Telekommunikationsnetzen unrichtig ist. Eine technische Prüfung ist 
entbehrlich, sofern die Beanstandung nachweislich nicht auf einen technischen Mangel zurückzuführen ist.

(3) Fordert wisotel ein Entgelt auf der Grundlage einer Durchschnittsberechnung nach § 5 Ziffer (2) dieser 
Besonderen Bedingungen, so erstattet wisotel die vom Kunden auf die beanstandete Forderung zu viel 
gezahlte Vergütung spätestens innerhalb von zwei Monaten nach der Beanstandung in der Form einer Gut-
schrift auf der Rechnung.

(4) Soweit aus technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden keine Verkehrsdaten gespeichert oder 
gespeicherte Verkehrsdaten nach Verstreichen der Beanstandungsfrist auf Wunsch des Kunden oder auf-
grund rechtlicher Verpflichtung gelöscht worden sind, trifft wisotel keine Nachweispflicht für die erbrachten 
Verbindungsleistungen oder die Auskunftspflicht für die Einzelverbindungen. wisotel wird den Kunden in der 
Rechnung auf die nach den gesetzlichen Bestimmungen geltenden Fristen für die Löschung gespeicherter 
Verkehrsdaten bzw. soweit eine Speicherung aus technischen Gründen nicht erfolgt, vor der Rechnungser-
teilung auf diese Beschränkung hinweisen.

(5) Der Kunde ist auch zum Ausgleich aller Entgelte für Leistungen verpflichtet, die durch die befugte oder 
unbefugte Nutzung der Leistungen durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu ver-
treten hat.
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 § 6
  Pflichten und Obliegenheiten des Kunden

(1) Soweit für die betreffende Leistung der wisotel die Installation eines separaten Übertragungsweges oder 
Systems oder sonstige Maßnahmen erforderlich sind, wird der Kunde wisotel bzw. ihren Erfüllungsgehilfen 
die Vornahme dieser Installationen und Maßnahmen nach Absprache eines geeigneten Termins während der 
üblichen Geschäftszeiten ermöglichen und auf eigene Kosten die dafür erforderlichen Voraussetzungen in 
seinen Räumen schaffen.

(2) Der Kunde ist insbesondere verpflichtet:

(3) Der Kunde ist des Weiteren verpflichtet:

(4) Verstößt der Kunde gegen die in Abs. 2 a) und b) genannten Pflichten, oder in schwerwiegender Weise 
gegen die in diesen Besonderen Bedingungen ausdrücklich aufgeführten Pflichten ist wisotel sofort berech-
tigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

(5) Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass jederzeit alle zu seinem Haushalt gehörenden Mitbenut-
zer des Anschlusses darüber informiert sind, dass dem Kunden mit dem Einzelverbindungsnachweis deren 
Verkehrsdaten bekannt gegeben werden.

(6) Der Kunde ist verpflichtet, bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf das System der wisotel mitzuwir-
ken, soweit diese Mitwirkung erforderlich ist.

(7) Der Kunde hat seinen Verpflichtungen zur Registrierung, Anmeldung, Beantragung von Genehmigungen 
oder Gerätezulassung umgehend nachzukommen.

a) den überlassenen Anschluss nicht missbräuchlich zu benutzen, insbesondere bedrohende und beläs-
tigende Anrufe zu unterlassen;
b) dafür Sorge zu tragen, dass die Netz-Infrastruktur oder Teile davon bzw. Bestandteile des Telefonnet-
zes nicht durch missbräuchliche oder übermäßige Inanspruchnahme überlastet werden;
c) wisotel unverzüglich über die Beschädigung, Störung oder Verlust der von der wisotel dem Kunden 
übergebenen Hardware-Komponenten zu informieren.

a) alle Instandhaltungs-, Änderungs- oder Überprüfungsarbeiten am Anschluss nur von wisotel, oder de-
ren Beauftragten ausführen zu lassen;
b) bei Nutzung des Leistungsmerkmals „Anrufweiterschaltung“ sicherzustellen, dass die Anrufe nicht 
zu einem Anschluss weitergeleitet werden, bei dem ebenfalls das Leistungsmerkmal „Anrufweiterschal-
tung“ aktiviert ist. Der Kunde stellt sicher, dass der Inhaber dieses Anschlusses zu dem die Anrufe weiter-
geleitet werden, mit der Anrufweiterschaltung einverstanden ist;
c) den Beauftragten der wisotel den Zutritt zu seinen Räumen jederzeit zu gestatten, soweit dieses für 
die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten, nach den 
AGB und diesen Besonderen Bedingungen, insbesondere zur Ermittlung tariflicher Bemessungsgrundla-
gen oder wisotel zustehender Benutzungsentgelte erforderlich ist.

 § 7
  Sprach-Flatrate und TK-Sonderprodukte

(1) Eine Telefonflatrate ermöglicht dem Kunden Verbindungen zu den im jeweiligen Flatrate-Produkt ge-
nannten Zielen zu einem festen monatlichen Entgelt mit Ausnahme der genannten Sonderziele/Sonder-
rufnummern (z. B. Ziele und Telefonverbindungen in das inländische und ausländische Mobilfunknetz oder 
Mehrwertdiensterufnummern). Diese Einwahlen werden separat nach der aktuellen Preisliste berechnet. 
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 § 7
  Sprach-Flatrate und TK-Sonderprodukte

Sofern der Kunde bei der Produktbestellung im Rahmen eines zulässigen Länderwunsches ein Zielland ge-
wählt hat, kann er diese Wahl maximal einmal pro Abrechnungszeitraum, gültig ab dem nächsten Abrech-
nungszeitraum, ändern. Flatratetarife für den Internetzugang umfassen klarstellend nicht die Nutzung even-
tuell entgeltpflichtiger Angebote beziehungsweise Inhalte, die im Internet verfügbar sind.

(2) Ist ein TK-Leistungsoption auf ein monatliches Verbindungsminuten-Kontingent beschränkt und werden 
diese im Abrechnungszeitraum nicht vollständig ausgenutzt, so werden die verbliebenen Freiminuten nicht 
in den Folgemonat übertragen, sondern verfallen. Beginnt dieser TK-Sondervertrag nicht mit dem ersten 
Tag des Monats bzw. endet dieser nicht mit dem letzten Tag des Monats, so wird die Anzahl der Freiminuten 
anteilig Tag genau errechnet.

(3) Der Wechsel zu einem Produkt mit TK-Flatrate ist nur zum folgenden Abrechnungszeitraum möglich.

 § 8
  Besondere Pflichten für TK-Flatrate-Kunden/Fair Usage

(1) Nimmt der Kunde die von wisotel angebotene TK-Flatrate oder ein TK-Sonderprodukt in Anspruch, ist er 
mit Rücksicht auf alle anderen Teilnehmer der wisotel-Infrastruktur verpflichtet, diese maßvoll (Fair Usage) 
und ausschließlich für seinen privaten persönlichen Gebrauch zu nutzen. Davon kann ausgegangen werden, 
wenn der Kunde die wisotel-Infrastruktur nicht durch weit überdurchschnittliches Telefonverhalten hinaus 
belastet. Dieses ist gegeben, wenn ein Kunde das monatliche Callvolumen nicht um mehr als einhundert 
Prozent des Callvolumens überschreitet, dass sich als durchschnittliches Callvolumen aus der wisotel-Pri-
vatkundengruppe ergibt, die sich vom Callvolumen in den oberen dreißig Prozent befinden.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die TK-Flatrate bzw. das TK-Sonderprodukt nicht missbräuchlich zu nutzen. 
Missbräuchlich ist eine Nutzung insbesondere, wenn der Kunde Internetverbindungen über geografische 
Einwahlnummern oder sonstige Datenverbindungen aufbaut, und auf diese Weise die Inrechnungstellung 
der Internetnutzung durch wisotel vermeidet, Anrufweiterschaltungen oder Rückruffunktionen einrichtet 
oder Verbindungsleistungen weiterveräußert bzw. über das sozialadäquat übliche Nutzungsmaß hinaus ver-
schenkt, die Flatrate bzw. das TK-Sonderprodukt für die Durchführung von massenhafter Kommunikation 
wie beispielsweise Fax Broadcast, Call Center oder Telemarketing, oder unternehmerisch im Sinne des § 14 
BGB nutzt.

(3) Im Falle der übermäßigen (Abs. 1) oder missbräuchlichen (Abs. 2) Nutzung der Flatrate oder eines TK-Son-
derproduktes durch den Kunden ist wisotel berechtigt, die Flatrate oder das TK-Sonderprodukt außeror-
dentlich zu kündigen und für die missbräuchliche Inanspruchnahme Leistungen in der Höhe zu berechnen, 
wie sie anfallen würden, wenn der Kunde keine Flatrate oder TK-Sonderprodukt der wisotel abonniert hätte. 
wisotel ist darüber hinaus berechtigt, den Anschluss gemäß den Regelungen des § 3 dieser Besonderen 
Bedingungen zu sperren oder fristlos zu kündigen.
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 § 9
  Leistungsstörungen und Gewährleistungen / Inverssuche

(1) Soweit für die Erbringung der Leistungen der wisotel Übertragungswege von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden müssen, übernimmt wisotel keine Gewährleistung für die ständige Verfügbarkeit solcher Te-
lekommunikationsnetze und Übertragungswege und damit für die jederzeitige Erbringung ihrer Leistungen. 
wisotel tritt jedoch die ihr insoweit zustehenden Gewährleistungsansprüche gegen Dritte an den Kunden ab, 
der diese Abtretung annimmt.

(2) Bei bestimmten Produkten, wie z. B. den Sprach-Flatrates, kann es aufgrund der verfügbaren Über-
tragungswege im internationalen Verkehr zu Einschränkungen in der Sprachqualität beziehungsweise der 
übermittelten Dienste (wie z. B. Fax) sowie beim Verbindungsaufbau kommen.

(3) Ansonsten erbringt wisotel ihre Leistungen im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten nach dem anerkannten und üblichen Stand der Technik und unter Einhaltung aller anwendba-
ren Sicherheitsvorschriften für den ordnungsgemäßen Betrieb des Telekommunikationsnetzes.

(4) Nach Zugang der Störungsmeldung ist wisotel zur unverzüglichen Störungsbeseitigung im Rahmen der 
technischen und betrieblichen Möglichkeiten verpflichtet.

(5) Der Kunde wird in zumutbarem Umfang wisotel oder ihre Erfüllungsgehilfen bei der Feststellung der Stö-
rungsursachen sowie bei deren Beseitigung unterstützen und wisotel insbesondere sämtliche Reparatur-, 
Änderungs- und notwendige Instandhaltungsarbeiten ausführen lassen.

(6) Hat der Kunde die Funktionsstörung zu vertreten oder liegt gar keine Störung vor, hat wisotel das Recht, 
dem Kunden die Kosten für die Fehlersuche oder Störungsbeseitigung in Rechnung zu stellen.

 § 10
  Datenschutz, Fernmeldegeheimnis und Speicherung von 

     Abrechnungsdaten

(1) wisotel wird personenbezogene Daten (d. h. Verkehrs- und Abrechnungs-/Bestandsdaten) nach Maßga-
be der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen – insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und soweit anwendbar des Telemediengesetzes (TMG) 
sowie der zugehörigen Rechtsverordnungen in ihrer jeweils neuesten Fassung - und unter Wahrung des 
Fernmeldegeheimnisses erheben und verwenden.

(2) wisotel wird alle anwendbaren Datenschutzbestimmungen beachten und ihre technischen Einrichtungen 
entsprechend gestalten. Das Personal der wisotel ist dementsprechend verpflichtet.

(3) wisotel speichert, soweit eine Abrechnung verbindungsabhängig erfolgt (also z. B. nicht innerhalb einer 
Flatrate), sogenannte Verkehrsdaten (Daten, die bei der Bereitstellung und Erbringung von Telekommunika-
tionsdienstleistungen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden) zu Abrechnungs- und Beweiszwecken für 
die Richtigkeit der berechneten Entgelte vollständig bis zu sechs Monate nach Abrechnung. Der wisotel ist 
eine nachträgliche Prüfung der Entgeltberechnung nur in dem Umfang möglich, in dem die Daten noch vor-
liegen. Wurden Verkehrsdaten aufgrund rechtlicher Verpflichtung gelöscht, trifft wisotel gemäß § 45i Abs. 2 
TKG keine Nachweispflicht für die Einzelverbindungen.

(4) wisotel erteilt dem Kunden einen Einzelverbindungsnachweis in vollständiger oder gekürzter Form. Ver-
langt der Kunde einen Einzelverbindungsnachweis, weist er aktuelle und zukünftige Mitbenutzer auf die 
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Speicherung und Mitteilung der Verkehrsdaten hin und beteiligt, sofern erforderlich, den Betriebsrat, die 
Personal- oder Mitarbeitervertretung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

 § 11
  Rufnummernänderung/Rufnummernmitnahme

(1) Der Kunde muss Änderungen von Teilnehmerrufnummern hinnehmen, wenn diese durch Maßnahmen 
oder Entscheidungen der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbah-
nen gegenüber dem Anbieter nach § 66 TKG und den dazu ergangenen Verfahrensregelungen veranlasst 
sind oder die Zuteilung aufgrund unrichtiger Angaben des Kunden erfolgt ist.

(2) wisotel trägt im Rahmen ihrer bestehenden technischen, rechtlichen und betrieblichen Möglichkeiten da-
für Sorge, dass der Kunde gemäß den gesetzlichen Regelungen auf Wunsch die ihm durch wisotel zugeteil-
te oder von einem anderen Telekommunikationsanbieter „mitgebrachte“ Festnetzrufnummer im Falle eines 
Wechsels von wisotel zu einem anderen Telekommunikationsanbieter bei Verbleiben im gleichen Vorwahlge-
biet zu dem neuen Anbieter mitnehmen kann. Die Rufnummernübertragung regelt sich nach den amtlichen 
Vorgaben der Bundesnetzagentur.

(3) Die Kündigung des Telefonvertrages bestätigt wisotel schriftlich mit dem Hinweis, dass der Kunde bzw. 
sein neuer Kommunikationsanbieter spätestens eine Woche vor Vertragsende bekannt geben muss, ob er 
seine Rufnummer beibehalten möchte. Unterbleibt ein solcher Hinweis, so ist wisotel berechtigt, diese Num-
mer

(4) Für die Rufnummernmitnahme zum neuen Anbieter kann wisotel ein Entgelt erheben.

(5) wisotel wird im Falle des Wohnsitzwechsels des Kunden die vertraglich geschuldeten Telekommunika-
tionsleistungen ohne Änderung der vereinbarten Vertragslaufzeit weiter erbringen, sofern die Leistungen 
am neuen Wohnsitz des Kunden von wisotel angeboten werden. wisotel ist berechtigt, für den durch den 
Umzug des Kunden entstandenen Aufwand ein Entgelt gemäß der aktuell gültigen Preisliste zu verlangen. 
Wird die Leistung der wisotel am neuen Wohnsitz des Kunden nicht angeboten, ist der Kunde zur Kündigung 
des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats 
berechtigt.

a) für den Fall, dass sie dem Kunden aus dem Nummernblock der wisotel zugeteilt wurde, an einen ande-
ren Kunden zu vergeben,
b) für den Fall, dass sie dem Kunden aus dem Nummernblock eines anderen Telekommunikationsanbie-
ters zugeteilt wurde und der Kunde mit dieser Nummer zu wisotel gewechselt ist, an diesen ursprüngli-
chen Telekommunikationsanbieter zurückzugeben. 

 § 12
  Teilnehmerverzeichnisse

(1) wisotel trägt – wenn der Kunde dies wünscht – dafür Sorge, dass er unentgeltlich mit Namen, Anschrift, 
Beruf und Branche in öffentliche gedruckte oder elektronische Teilnehmerverzeichnisse eingetragen wird. 
Der Kunde kann dabei bestimmen, welche Angaben in welcher Art von Teilnehmerverzeichnissen veröffent-
licht werden sollen.

(2) wisotel darf im Einzelfall Auskunft über die in Teilnehmerverzeichnissen enthaltenen Kunden erteilen 
oder durch Dritte erteilen lassen. Der Kunde hat das Recht, der Auskunftserteilung über die Daten zu 
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 § 12
  Teilnehmerverzeichnisse

widersprechen, einen unrichtigen Eintrag berichtigen zu lassen bzw. den Eintrag löschen zu lassen.

 § 13
  Auskunftserteilung

(1) Sofern der Kunde mit einem Eintrag in ein öffentliches Teilnehmerverzeichnis eingetragen ist, darf über 
die Angaben Auskunft erteilt werden, sofern er hiergegen nicht widersprochen hat.

(2) Eine Auskunft über die Rufnummer hinaus (sog. Komfortauskunft) erfolgt nur dann, wenn der Kunde 
hierin eingewilligt hat.

(3) Über die Rufnummer des Kunden können die in öffentlichen gedruckten oder auf elektronischen Medien 
gespeicherten Anschlussdaten (z. B. Name, Adresse) durch Dritte erfragt werden (sog. Inverssuche). Sofern 
der Kunde mit einem Eintrag in ein Teilnehmerverzeichnis eingetragen ist, darf die Telefonauskunft auch 
über seinen Namen und/oder seine Anschrift erteilt werden, sofern er dies ausdrücklich wünscht. wisotel 
weist den Kunden hiermit ausdrücklich darauf hin, dass er gegen die Auskunftserteilung über Namen und/
oder Anschrift anhand seiner Rufnummer (sog. Inverssuche) jederzeit gegenüber wisotel widersprechen 
kann. Nach Eingang eines Widerspruchs wird wisotel die Rufnummer des Kunden mit einem Sperrvermerk 
für die Inverssuche versehen.


